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Abnahme der Jugendflamme der Deutschen  
Jugendfeuerwehr Stufe II 
 
 
Allgemeines:  
 
Die Jugendflamme Stufe II wird im Landkreis Bayreuth im Rahmen des 9. Kreisjugendfeuerwehrtages 
durchgeführt. Die Vorbereitung zur Abnahme obliegt dem Jugendfeuerwehrwart. Eine abschließende 
Vorbereitung in Theorie und Praxis wird im Rahmen der Abnahme selbst nicht durchgeführt. 
 
Voraussetzungen: 

 
- Alter: 13 – 18 Jahre; Stichtag ist der 31. Dezember  
 
- Jugendschutzanzug Bayern mit Jugendfeuerwehrhelm 

 
- Mitgliedsausweis der Deutschen Jugendfeuerwehr  

 
- Die Stufe I im Mitgliedsausweis eingetragen  
  

Abnahmeort: 
- Waischenfeld 
- 13.10.2018 

 
Abnahmeberechtigte: 
 

- KJFW Marco Meyer 
 

- Kreisbrandinspektoren 
 
Wertungsrichter: 
 

- Kreisbrandmeister 
 

- Schiedsrichter  
 
Richtlinien zur Abnahme: 
 

- Feuerwehrwissen: Fahrzeug- u. Gerätekunde 
 
- Technik: Setzen eines Standrohres mit Spülen 

 
- Feuerwehrwissen: Absitzen und Absichern eines Feuerwehrautos 

 
- Technik: Kuppeln einer Saugleitung 

 
- Sport und Spiel: Hindernis- Parcour 

 
- Sport und Spiel: Schlauchkegeln 
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Abzeichen: 
 
• Durch die erfolgreiche Abnahme der Jugendflamme Stufe II bekommt der Jugendliche ein 

Abzeichen (gelb, grau, orange), das beim Übungsanzug der DJF bzw. beim Dienstanzug auf 
der linken Brusttasche getragen wird.  

 
• Die erfolgreiche Teilnahme wird mit dem Stempel im Mitgliedsausweis der DJF bestätigt. 

 
 
Anmeldung der Teilnehmer: 
 

• Die Teilnehmer sind auf dem beigefügtem Bewertungsblatt einzutragen und bis spätestens 
04. August 2018 an den Kreisjugendfeuerwehrwart zurückzuschicken. 

 
• Später eingehende Anmeldungen können nicht berücksi chtigt werden 

 
• Die Mannschaftsstärke ist beliebig, daher können auch einzelne Jugendliche gemeldet 

werden. 
 
 
 
Information für angemeldete Jugendgruppen: 
 
Die Jugendgruppen, die sich verbindlich zur Abnahme der Jugendflamme Stufe II angemeldet haben 
bekommen vom Kreisjugendfeuerwehrwart rechtzeitig weitere Informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


